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Der Bankenverbands-
preis wird seit mehr
als 40 Jahren im Be-
reich des Wirt-
schafts- und Bank-
rechts ausgeschrie-

ben. Er wird aus-
schließlich für

Arbeiten vergeben, die
dem strengen Peer-Review

durch eine wissenschaftliche Fachjury
standhalten. Er ist ein Gütesiegel, das für
wissenschaftliche und fachliche Qualität
steht. Drei von neun Preisen gingen in die-
sem Jahr nach Salzburg. Damit ist die Salz-
burger Juristenfakultät deutlich überreprä-
sentiert. Dies unterstreicht die schon seit
jeher starke Position des Salzburger Unter-
nehmensrechts. Universitätsprofessor
Michael Rainer, Dekan der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät, zeigte sich hocher-
freut: „Durch die dreifache Auszeichnung
vielversprechender junger Wissenschafter
zeigt sich die exzellente Förderung des ju-
ristischen Nachwuchses an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität
Salzburg.“

Dr. Andreas Gaggl, LLB.oec. erhielt einen der
beiden Hauptpreise für seine im Linde Ver-
lag publizierte Arbeit „Gläubigerschutz bei
Umgründung der GmbH und Co KG“. Es
geht darin um unternehmerische Aktivitä-

ten, die sich nicht auf „Einzelkämpfer“ be-
schränken sollen. Daher stellt der Gesetzge-
ber verschiedene Gesellschaftsformen zur
Verfügung. Diese werden in Personen- und
Kapitalgesellschaften eingeteilt. Bei Perso-
nengesellschaften (wie der KG) haftet min-
destens ein Gesellschafter unbeschränkt
mit seinem gesamten Privatvermögen. Bei
Kapitalgesellschaften (wie der GmbH) haf-
tet dagegen nur die Gesellschaft selbst. In-
des hat diese Haftungsbeschränkung ihren
Preis. Es gelten strenge Bestimmungen zur
Aufbringung und Erhaltung eines Mindest-
kapitals, das den Gläubigern als Befriedi-
gungsfonds dienen soll. Grundgedanke der
GmbH & Co KG ist es, die Vorteile von Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften in einer
Rechtsform zu kombinieren. Sie wurde
denn auch nicht durch den Gesetzgeber,
sondern durch die Praxis geschaffen. Ob-
wohl es sich um eine Personengesellschaft
handelt, trifft keine natürliche Person eine
unbeschränkte Haftung. Für die Gesell-
schaftsgläubiger kann das problematisch
sein. Hinzu kommt, dass sich wirtschaftli-
che Gegebenheiten ständig ändern. Mitun-
ter ist es dann sinnvoll, die rechtlichen
Strukturen anzupassen und z. B. aus einer
GmbH eine GmbH & Co KG zu machen oder
umgekehrt. Das bringt für die Gesellschafts-
gläubiger wiederum besondere Gefahren
mit sich. Damit ist das Forschungsfeld der
Arbeit auch schon umschrieben: Im Kern

geht es um Gläubigerschutz bei Umgrün-
dung einer gesellschaftsrechtlichen Misch-
form. Aufbauend auf der Rechtsprechung
des Obersten Gerichtshofs zum Einlagen-
rückgewährverbot werden insbesondere
Realteilung, Umwandlung und Vermögens-
übergang nach § 142 UGB behandelt. Erst-
betreuer der Arbeit war Universitätsprofes-
sor Martin Auer, Zweitbetreuer Universi-
tätsprofessor Patrick Warto.

Mag. Julian Koblmüller wurde von der Fach-
jury mit einem Nebenpreis ausgezeichnet.
Die im LexisNexis Verlag erschienene Mo-
nografie mit dem Titel „Die Anfechtung von
Personengesellschaftsverträgen wegen Irr-
tums“ behandelt eine Materie an der
Schnittstelle von allgemeinem Zivilrecht
und dem Personengesellschaftsrecht. Kern-
frage ist, ob und inwieweit die irrtumsrecht-
lichen Bestimmungen der §§ 871 ff. ABGB
mit ihren Rechtsfolgen auf Personengesell-
schaftsverträge Anwendung finden. Es geht
darum, ob eine Person, die sich zur Verfol-
gung eines gemeinsamen Zwecks (z.B. den
Betrieb eines Unternehmens) mit anderen
zusammenschließt, den Vertrag rückwir-
kend beseitigen und das bisher Geleistete
zurückverlangen kann, wenn sie beim Ver-
tragsabschluss falschen Vorstellungen un-
terlegen ist. Solche Irrtümer eines Gesell-
schafters können beispielsweise in Bezug
auf seine Vertragspartner, die eingegange-
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Zur feierlichen Inauguration des neuen Rektors der Paracelsus Medizinischen Privatuniver-
sität Wolfgang Sperl in der Großen Universitätsaula in Salzburg am 7. September waren
zahlreiche Ehrengäste geladen, so der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, Heinz Faßmann, der „die PMU in guten Händen weiß“ und dem neuen Rektor
„viel Mut und Erfolg bei dieser gestalterischen Aufgabe von Medizin und Gesundheit für
unsere Gesellschaft“ wünschte. Gekommen waren auch die Würdenträger aller Medizin-
universitäten in Österreich, wie jene anderer Universitäten und Hochschulen, der Salzbur-
ger Erzbischof Franz Lackner sowie Partner aus der Politik, Förderer und Sponsoren,
Repräsentanten des Universitätsklinikums, der Ärzteschaft und Gesundheitseinrichtun-
gen. Nach den Grußworten namhafter Persönlichkeiten, darunter auch Salzburgs Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer, nahm Rektor Sperl von Gründungsrektor Herbert Resch
das Universitätszepter entgegen, der die Eigenschaften des neuen Rektors als Stifter der
Paracelsus Universität, Arzt, bedeutendem Wissenschafter und „Brückenbauer“ hervorhob
(s. Bild PMU). Als wichtige Ziele nannte Wolfgang Sperl in seiner Antrittsrede, die PMU
solle eine „Universitas aller Studierenden und Lehrenden“ sein, durch die nationale und
internationale Zusammenarbeit mit anderen Universitäten und Hochschulen den Wissen-
schafts- und Kulturstandort Salzburg weiter stärken und er wolle die Universität offen
zum Wohl der Gesellschaft in Salzburg und darüber hinaus gestalten. BILD: SN/PMU

Inauguration von PMU-Rektor Wolfgang Sperl in
der Großen Aula der Universität Salzburg

nen Verpflichtungen, die Haftung für Ge-
sellschaftsverbindlichkeiten oder aber auch
hinsichtlich des zukünftigen wirtschaftli-
chen Erfolgs auftreten. Auch diese Arbeit
wurde von Universitätsprofessor Martin
Auer betreut.

Dr. Manuel Steiner erhielt ebenfalls einen
Nebenpreis für seine im Manz Verlag veröf-
fentlichte Arbeit „Geschäftsleiterhaftung im
Wettbewerbsrecht“. Untersucht wurden in-
nenhaftungsrechtliche Probleme wie die
Frage, ob eine gegen ein Unternehmen ver-
hängte, zum Teil exorbitant hohe, Kartell-
geldbuße vom Geschäftsleiter herausver-
langt werden kann oder ob Vorteile, die aus
einem Kartellverstoß resultieren, bei der
Schadenersatzhaftung des Geschäftsleiters
zu berücksichtigen sind. Auch die Frage,
wie ein Geschäftsleiter beim alltäglichen
Problem der unklaren Rechtslage vorzuge-
hen hat, wurde diskutiert. Außerdem war
zu klären, ob ein Manager für Kartellrechts-
und Wettbewerbsverstöße nicht nur gegen-
über der Gesellschaft, sondern auch gegen-
über geschädigten Dritten haftet. Schließ-
lich wurde untersucht, ob und inwieweit
eine Beschränkung der möglicherweise
existenzvernichtenden Haftung möglich ist.
Erstbetreuer der Arbeit war Rechtsanwalt
und Universitätsprofessor Friedrich Harrer,
die Zweitbetreuung übernahm Universitäts-
professor Hans-Georg Koppensteiner.

Salzburger Unternehmensrecht räumt beim Bankenverbandspreis 2021 ab:
Andreas Gaggl wurde mit einem der beiden Hauptpreise des Bankenverbands

ausgezeichnet. Nebenpreise ergingen an Julian Koblmüller und Manuel Steiner.

Bankenverband zeichnet
Nachwuchswissenschafter aus


